
DDeerr HHeellbbeebboottee
Ammttssbbllaatttt ddeerr GGeemmeeiinnddee HHeellbbeeddüünnddoorrff

mmiitt ddeenn OOrrttsstteeiilleenn:: 
FFrriieeddrriicchhssrrooddee || GGrrooßßbbrrüücchhtteerr || HHoollzztthhaalleebbeenn || KKeeuullaa || KKlleeiinnbbrrüücchhtteerr || TToobbaa

32. Jahrgang Freitag, 3. Mai 2024 4/2024 - 18. Woche

Himmel

blues
im

Kunsthof
Friedrichsrode

fahrts09. Mai 2024
von 11-17 Uhr

wir laden zu unserem traditionellen
Himmelfahrtsblues ein.

Freut euch auf:

Wir freuen uns auf euch!

11:00 Uhr BLUE DOGS
13:00 Uhr Mephisto Rockband
15:00 Uhr JOOST de LANGE Band
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Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Sitz: Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf
Homepage: www.helbeduendorf.de
E-Mail: info@helbeduendorf.de

Tel. 036029 82033
Fax 036029 83313

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten - allgemeine Verwaltung:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten des Ordnungsamtes:
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr
Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten:
Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister:

Ortsteil Holzthaleben:
Gerald Burghardt

nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 0172 5895673 und 036029 74563

Ortsteil Keula:
Ilona Ulrich

nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 036029 83160

Ortsteil Großbrüchter:
André Barthel

nach Vereinbarung
Tel. 0176 64128345
und 036029 84641 (dienstlich)
helli-helli@t-online.de

Ortsteil Friedrichsrode:
Christiane Wiesemann

nach Vereinbarung
Tel. 036338 50900

Ortsteil Toba:
Denis Seidenstücker

nach Vereinbarung
Tel. 0175 4225557 und 036330 68931
rosti.toba@gmx.de

Ortsteil Kleinbrüchter:
Marco Rechner

nach Vereinbarung
Tel. 0172 7732651

Sprechzeiten der Schiedsfrau
der Gemeinde Helbedündorf
Frau Eckstädt nach Vereinbarung

Tel. 036330 60194

Bankverbindung der Gemeinde Helbedündorf

Kyffhäusersparkasse
BIC: HELADEF1KYF
IBAN: DE68 8205 5000 3200 0016 90
Nordthüringer Volksbank
BIC: GENODEF1NDS
IBAN: DE33 8209 4054 0003 4163 72

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl  
des Bürgermeisters der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Bürgermeisters der Gemeinde Helbedündorf als gültig zuge-
lassen, die hiermit bekannt gegeben werden.
Die Erklärung der Bewerber nach § 24 Abs. 3 Satz 3 des Thü-
ringer Gesetzes über die Wahlen in den Landkreisen und Ge-
meinden (Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG) vom 
16.08.1993 (GVBl. S. 530) in der zurzeit geltenden Fassung, 
zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller 
Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 

für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter 
jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ angegeben.
Die Bewerber haben ferner erklärt, dass sie mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den sind und ihnen die Eignung für eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Be-
stimmungen nicht fehlt.

Wahlvorschlag Kennwort der Partei / Wählergruppe Name, Vorname Wohnort Erklärung
1 Christlich Demokratische Union 

Deutschlands (CDU)
Steinmetz, Jörg Helbedündorf / 

OT Holzthaleben
NEIN

2 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

Haustein, Thomas Helbedündorf / 
OT Holzthaleben

NEIN

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge  
für die Gemeinderatswahl der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 

des Gemeinderates der Gemeinde Helbedündorf als gültig zuge-
lassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wahlvor-
schlag /
Listen-
nummer

Kennwort der Partei / Wählergruppe Lfd.-
Nr.

Name, Vorname Wohnort

1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 1 Steinmetz, Jörg Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 2 Barthel, Andre Helbedündorf / OT Großbrüchter
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 3 Kiesewalter, Thomas Helbedündorf / OT Keula
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1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 4 Burghardt, Gerald Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 5 Benesch, Tino Helbedündorf / OT Toba
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 6 Kliebe, Karsten Helbedündorf / OT Großbrüchter
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 7 Hohbein, Frank Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 8 Reichhard, Jana Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 9 Reinl, Steffen Helbedündorf / OT Keula
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 10 Beck, Peggy Helbedündorf / OT Großbrüchter
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 11 Vollmer, Stefan Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 12 Schmidt, Christian Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 13 Schröder, Henrik Helbedündorf / OT Holzthaleben
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /

DIE LINKE
1 Haustein, Thomas Helbedündorf / OT Holzthaleben

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

2 Ulrich, Ilona Helbedündorf / OT Keula

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

3 Esser, Jörg Helbedündorf / OT Holzthaleben

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

4 Förster, Edda Helbedündorf / OT Großbrüchter

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

5 Hohbein, Sebastian Helbedündorf / OT Holzthaleben

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

6 Guckuk, Stefanie Helbedündorf / OT Holzthaleben

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

7 Sprogies, Emanuel Helbedündorf / OT Keula

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

8 Cott, Heike Helbedündorf / OT Keula

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

9 Reiß, Stefan Helbedündorf / OT Keula

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

10 Hornung, Cynthia Helbedündorf / OT Keula

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

11 Hellmuth, René Helbedündorf / OT Holzthaleben

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

12 Michel-Schürmann, 
Bettina

Helbedündorf / OT Friedrichsro-
de

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

13 Reiß, Annemarie Helbedündorf / OT Keula

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

14 Hornung, Pauline Helbedündorf / OT Keula

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) /
DIE LINKE

15 Haustein, Sandra Helbedündorf / OT Kleinbrüchter

3 Freie Wähler Helbedündorf 1 Seidenstücker, Denis Helbedündorf / OT Toba
3 Freie Wähler Helbedündorf 2 Fronz, Thomas Helbedündorf / OT Toba
3 Freie Wähler Helbedündorf 3 Lier, Sven Helbedündorf / OT Toba
3 Freie Wähler Helbedündorf 4 Koch, Ulrich Helbedündorf / OT Toba
4 Feuerwehr Kleinbrüchter 1 Hirche, Matthias Helbedündorf / OT Kleinbrüchter
4 Feuerwehr Kleinbrüchter 2 Grabmann, Alf Helbedündorf / OT Kleinbrüchter
5 Heimat-Helbetal e.V. 1 Meyenberg, Aileen Helbedündorf / OT Großbrüchter
5 Heimat-Helbetal e.V. 2 Wersenger, Dirk Helbedündorf / OT Großbrüchter

Listenverbindungen sind nicht beantragt worden.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
im Ortsteil Großbrüchter der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil Großbrüchter der Ge-
meinde Helbedündorf als gültig zugelassen, der hiermit bekannt 
gegeben wird.
Die Erklärung der Bewerber nach § 24 Abs. 3 Satz 3 des Thü-
ringer Gesetzes über die Wahlen in den Landkreisen und Ge-
meinden (Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG) vom 
16.08.1993 (GVBl. S. 530) in der zurzeit geltenden Fassung, 
zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller 
Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 

für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter 
jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ angegeben.
Die Bewerber haben ferner erklärt, dass sie mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den sind und ihnen die Eignung für eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Be-
stimmungen nicht fehlt.

Wahlvorschlag Kennwort der Partei / Wählergruppe Name, Vorname Wohnort Erklärung
1 Barthel Barthel, Andre Helbedündorf / 

OT Großbrüchter
NEIN

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber / Bewerberinnen durchgeführt. Der Wähler 
hat eine Stimme.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler / Die 
Wählerin kann seine / ihre Stimme vergeben, indem er / sie den 

Bewerber / die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen 
Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
im Ortsteil Holzthaleben der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil Holzthaleben der Gemein-
de Helbedündorf als gültig zugelassen, die hiermit bekannt ge-
geben werden.
Die Erklärung der Bewerber nach § 24 Abs. 3 Satz 3 des Thü-
ringer Gesetzes über die Wahlen in den Landkreisen und Ge-
meinden (Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG) vom 
16.08.1993 (GVBl. S. 530) in der zurzeit geltenden Fassung, 
zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller 
Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 

für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter 
jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ angegeben.
Die Bewerber haben ferner erklärt, dass sie mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den sind und ihnen die Eignung für eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Be-
stimmungen nicht fehlt.

Wahlvorschlag Kennwort der Partei / Wählergruppe Name, Vorname Wohnort Erklärung
1 Christlich Demokratische Union 

Deutschlands (CDU)
Vollmer, Stefan Helbedündorf / 

OT Holzthaleben
NEIN

2 Hohbein Hohbein, Anja Helbedündorf / 
OT Holzthaleben

NEIN

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
im Ortsteil Keula der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil Keula der Gemeinde Hel-
bedündorf als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben 
werden.
Die Erklärung der Bewerber nach § 24 Abs. 3 Satz 3 des Thü-
ringer Gesetzes über die Wahlen in den Landkreisen und Ge-
meinden (Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG) vom 
16.08.1993 (GVBl. S. 530) in der zurzeit geltenden Fassung, 
zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller 
Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 

für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter 
jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ angegeben.
Die Bewerber haben ferner erklärt, dass sie mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den sind und ihnen die Eignung für eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Be-
stimmungen nicht fehlt.

Wahlvorschlag Kennwort der Partei / Wählergruppe Name, Vorname Wohnort Erklärung
1 Reinl Reinl, Steffen Helbedündorf / OT Keula NEIN
2 Ulrich Ulrich, Ilona Helbedündorf / OT Keula NEIN

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
im Ortsteil Kleinbrüchter der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil Kleinbrüchter der Ge-
meinde Helbedündorf als gültig zugelassen, der hiermit bekannt 
gegeben wird.
Die Erklärung der Bewerber nach § 24 Abs. 3 Satz 3 des Thü-
ringer Gesetzes über die Wahlen in den Landkreisen und Ge-
meinden (Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG) vom 
16.08.1993 (GVBl. S. 530) in der zurzeit geltenden Fassung, 
zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller 
Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 

für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter 
jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ angegeben.
Die Bewerber haben ferner erklärt, dass sie mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den sind und ihnen die Eignung für eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Be-
stimmungen nicht fehlt.

Wahlvorschlag Kennwort der Partei / Wählergruppe Name, Vorname Wohnort Erklärung
1 Feuerwehr Kleinbrüchter Rechner, Marco Helbedündorf / 

OT Kleinbrüchter
NEIN

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber / Bewerberinnen durchgeführt. Der Wähler 
hat eine Stimme.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler / Die 
Wählerin kann seine / ihre Stimme vergeben, indem er / sie den 
Bewerber / die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen 
Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
im Ortsteil Toba der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil Toba der Gemeinde Hel-
bedündorf als gültig zugelassen, der hiermit bekannt gegeben 
wird.
Die Erklärung der Bewerber nach § 24 Abs. 3 Satz 3 des Thü-
ringer Gesetzes über die Wahlen in den Landkreisen und Ge-
meinden (Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG) vom 
16.08.1993 (GVBl. S. 530) in der zurzeit geltenden Fassung, 
zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller 
Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 

für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter 
jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ angegeben.
Die Bewerber haben ferner erklärt, dass sie mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den sind und ihnen die Eignung für eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Be-
stimmungen nicht fehlt.

Wahlvorschlag Kennwort der Partei / Wählergruppe Name, Vorname Wohnort Erklärung
1 Freie Wähler Helbedündorf Seidenstücker, Denis Helbedündorf / OT Toba NEIN

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber / Bewerberinnen durchgeführt. Der Wähler 
hat eine Stimme.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler / Die 
Wählerin kann seine / ihre Stimme vergeben, indem er / sie den 

Bewerber / die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen 
Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
im Ortsteil Friedrichsrode der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl 
des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil Friedrichsrode der Ge-
meinde Helbedündorf als gültig zugelassen, der hiermit bekannt 
gegeben wird.
Die Erklärung der Bewerber nach § 24 Abs. 3 Satz 3 des Thü-
ringer Gesetzes über die Wahlen in den Landkreisen und Ge-
meinden (Thüringer Kommunalwahlgesetz - ThürKWG) vom 
16.08.1993 (GVBl. S. 530) in der zurzeit geltenden Fassung, 
zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller 
Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 

für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter 
jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ angegeben.
Die Bewerber haben ferner erklärt, dass sie mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Amt für Verfas-
sungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan-
den sind und ihnen die Eignung für eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Be-
stimmungen nicht fehlt.

Wahlvorschlag Kennwort der Partei / Wählergruppe Name, Vorname Wohnort Erklärung
1 Kuschfeldt Kuschfeldt, Eva Helbedündorf / 

OT Friedrichsrode
NEIN

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber / Bewerberinnen durchgeführt. Der Wähler 
hat eine Stimme.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler / Die 
Wählerin kann seine / ihre Stimme vergeben, indem er / sie den 

Bewerber / die Bewerberin des aufgedruckten zugelassenen 
Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Ortsteilratswahl  
im Ortsteil Großbrüchter der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Ortsteil-

ratswahl im Ortsteil Großbrüchter der Gemeinde Helbedündorf 
als gültig zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird.

Wahlvor-
schlag /
Listen-
nummer

Kennwort der Partei / Wählergruppe Lfd.-
Nr.

Name, Vorname Wohnort

1 Großbrüchterscher Carnevals Club e.V. 1 Beck, Peggy Helbedündorf / OT Großbrüchter
1 Großbrüchterscher Carnevals Club e.V. 2 Schmidt, Oliver Helbedündorf / OT Großbrüchter
1 Großbrüchterscher Carnevals Club e.V. 3 Rothhardt, Dirk Helbedündorf / OT Großbrüchter
1 Großbrüchterscher Carnevals Club e.V. 4 Barthel, Andre Helbedündorf / OT Großbrüchter
1 Großbrüchterscher Carnevals Club e.V. 5 Kliebe, Karsten Helbedündorf / OT Großbrüchter
1 Großbrüchterscher Carnevals Club e.V. 6 Klöppel, Ramona Helbedündorf / OT Großbrüchter

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlage-
ne Bewerber / Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf einen Bewerber / eine Bewerberin durchgeführt. Der 
Wähler / Die Wählerin hat so viele Stimmen, wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind, das sind 4 Stimmen.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler / Die 
Wählerin kann Bewerber / Bewerberinnen streichen und Stim-

men an wählbare Personen vergeben, indem er / sie diese Nach-
namen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig bezeich-
nender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler / Die Wählerin 
kann den Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende 
Kennzeichnung annehmen.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Ortsteilratswahl  
im Ortsteil Holzthaleben der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Ortsteil-

ratswahl im Ortsteil Holzthaleben der Gemeinde Helbedündorf 
als gültig zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird.

Wahlvor-
schlag /
Listen-
nummer

Kennwort der Partei / Wählergruppe Lfd.-
Nr.

Name, Vorname Wohnort

1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 1 Vollmer, Stefan Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 2 Schmidt, Christian Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 3 Barthel, Stephan Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 4 Hohbein, Frank Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 5 Wille, Andreas Helbedündorf / OT Holzthaleben
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 6 Schröder, Henrik Helbedündorf / OT Holzthaleben

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlage-
ne Bewerber / Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf einen Bewerber / eine Bewerberin durchgeführt. Der 
Wähler / Die Wählerin hat so viele Stimmen, wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind, das sind 6 Stimmen.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler / Die 
Wählerin kann Bewerber / Bewerberinnen streichen und Stim-

men an wählbare Personen vergeben, indem er / sie diese Nach-
namen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig bezeich-
nender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler / Die Wählerin 
kann den Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende 
Kennzeichnung annehmen.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Ortsteilratswahl  
im Ortsteil Keula der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Ortsteil-

ratswahl im Ortsteil Keula der Gemeinde Helbedündorf als gültig 
zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird.

Wahlvor-
schlag /
Listen-
nummer

Kennwort der Partei / Wählergruppe Lfd.-
Nr.

Name, Vorname Wohnort

1 Wählergruppe Keula 1 Hornung, Cynthia Helbedündorf / OT Keula
1 Wählergruppe Keula 2 Reiß, Annemarie Helbedündorf / OT Keula
1 Wählergruppe Keula 3 Jagelski, Sven Helbedündorf / OT Keula
1 Wählergruppe Keula 4 Reinl-Lüthke, Severine Helbedündorf / OT Keula
1 Wählergruppe Keula 5 Hornung, Mario Helbedündorf / OT Keula
1 Wählergruppe Keula 6 Hornung, Pauline Helbedündorf / OT Keula

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlage-
ne Bewerber / Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf einen Bewerber / eine Bewerberin durchgeführt. Der 
Wähler / Die Wählerin hat so viele Stimmen, wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind, das sind 6 Stimmen.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler / Die 
Wählerin kann Bewerber / Bewerberinnen streichen und Stim-

men an wählbare Personen vergeben, indem er / sie diese Nach-
namen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig bezeich-
nender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler / Die Wählerin 
kann den Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende 
Kennzeichnung annehmen.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Ortsteilratswahl  
im Ortsteil Kleinbrüchter der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Ortsteil-

ratswahl im Ortsteil Kleinbrüchter der Gemeinde Helbedündorf 
als gültig zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird.

Wahlvor-
schlag /
Listen-
nummer

Kennwort der Partei / Wählergruppe Lfd.-
Nr.

Name, Vorname Wohnort

1 Feuerwehr Kleinbrüchter 1 Hirche, Matthias Helbedündorf / OT Kleinbrüchter
1 Feuerwehr Kleinbrüchter 2 Stier, Thorsten Helbedündorf / OT Kleinbrüchter
1 Feuerwehr Kleinbrüchter 3 Kindler, Markus Helbedündorf / OT Kleinbrüchter
1 Feuerwehr Kleinbrüchter 4 Grabmann, Knut Helbedündorf / OT Kleinbrüchter
1 Feuerwehr Kleinbrüchter 5 Rindermann, Dirk Helbedündorf / OT Kleinbrüchter
1 Feuerwehr Kleinbrüchter 6 Klöppel, Silvio Helbedündorf / OT Kleinbrüchter
1 Feuerwehr Kleinbrüchter 7 Pusch, Micha Helbedündorf / OT Kleinbrüchter

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlage-
ne Bewerber / Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf einen Bewerber / eine Bewerberin durchgeführt. Der 
Wähler / Die Wählerin hat so viele Stimmen, wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind, das sind 4 Stimmen.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler / Die 
Wählerin kann Bewerber / Bewerberinnen streichen und Stim-

men an wählbare Personen vergeben, indem er / sie diese Nach-
namen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig bezeich-
nender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler / Die Wählerin 
kann den Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende 
Kennzeichnung annehmen.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Ortsteilratswahl i 
m Ortsteil Toba der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Der Wahlausschuss der Gemeinde Helbedündorf hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Ortsteil-

ratswahl im Ortsteil Toba der Gemeinde Helbedündorf als gültig 
zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird.

Wahlvor-
schlag /
Listen-
nummer

Kennwort der Partei / Wählergruppe Lfd.-
Nr.

Name, Vorname Wohnort

1 Freie Wähler Helbedündorf 1 Härtling, Johanna Helbedündorf / OT Toba
1 Freie Wähler Helbedündorf 2 Räthel, Tarek Helbedündorf / OT Toba
1 Freie Wähler Helbedündorf 3 Voitl, Johannes Helbedündorf / OT Toba
1 Freie Wähler Helbedündorf 4 Sachse, Michael Helbedündorf / OT Toba
1 Freie Wähler Helbedündorf 5 Benesch, Tino Helbedündorf / OT Toba
1 Freie Wähler Helbedündorf 6 Matuszewski, Steven Helbedündorf / OT Toba
1 Freie Wähler Helbedündorf 7 Koch, Ulrich Helbedündorf / OT Toba
1 Freie Wähler Helbedündorf 8 Lier, Sven Helbedündorf / OT Toba

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlage-
ne Bewerber / Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf einen Bewerber / eine Bewerberin durchgeführt. Der 
Wähler / Die Wählerin hat so viele Stimmen, wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind, das sind 4 Stimmen.

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler / Die 
Wählerin kann Bewerber / Bewerberinnen streichen und Stim-

men an wählbare Personen vergeben, indem er / sie diese Nach-
namen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig bezeich-
nender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler / Die Wählerin 
kann den Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende 
Kennzeichnung annehmen.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Ortsteilratswahl  
im Ortsteil Friedrichsrode der Gemeinde Helbedündorf am 26.05.2024
Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlage-
ne Bewerber / Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf einen Bewerber / eine Bewerberin durchgeführt. Der 
Wähler / Die Wählerin hat so viele Stimmen, wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind, das sind 4 Stimmen.

Es ist kein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden. Der Wäh-
ler / Die Wählerin vergibt seine / ihre Stimmen dadurch, dass 
er / sie auf dem amtlichen Stimmzettel wählbare Personen mit 

Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig be-
zeichnender Weise handschriftlich einträgt.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils auch für 
Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind.

Wahlbekanntmachung
1. Am 26.05.2024 finden die Kommunalwahlen (Wahlen zum 
Kreistag des Kyffhäuserkreises, des Gemeinderates Helbedün-
dorf, des Landrates des Kyffhäuserkreises, des Bürgermeisters 
von Helbedündorf, der Ortsteilbürgermeister der Ortsteile Fried-
richsrode, Holzthaleben, Keula, Großbrüchter, Kleinbrüchter und 
Toba sowie der Ortsteilräte der Ortsteile Friedrichsrode, Holztha-
leben, Keula, Großbrüchter, Kleinbrüchter und Toba) von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis 
ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet 5 Stimmbezirke für die Wahlen zum Kreis-
tag, Gemeinderat, Landrat und Bürgermeister sowie 6 Stimmbe-
zirke für die Wahlen der Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte. 
Die Wahlräume befinden sich in:

Stimmbezirk Lage des Wahlraums
Großbrüchter Gaststätte „Zur Schenke

Ernst-Thälmann-Str. 11
99713 Helbedündorf/Großbrüchter

Holzthaleben Bürgerhaus
Rasenweg 5
99713 Helbedündorf/Holzthaleben

Keula ehemalige „Alte Schule“
Hauptstr. 49
99713 Helbedündorf/Keula

Kleinbrüchter Dorfgemeinschaftshaus
Anger 12
99713 Helbedündorf/Kleinbrüchter

Toba Kegelbahn
Clara-Zetkin-Str. 2
99713 Helbedündorf/Toba

Friedrichsrode
(nur für die Wahlen zum
Ortsteilbürgermeister
und Ortsteilrat)

ehemalige „Alte Schule“
Hauptstr. 49
99713 Helbedündorf/Keula

Die Wahlberechtigten aus dem Ortsteil Friedrichsrode werden 
bei den Wahlen zum Kreistag, Landrat, Bürgermeister und Ge-
meinderat dem Stimmbezirk Keula zugeordnet.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:

3.1.
Wahl der Gemeinderatsmitglieder für Helbedündorf / Wahl der 
Kreistagsmitglieder für den Kyffhäuserkreis

Die Wahlen werden als Verhältniswahl durchgeführt. Die gülti-
gen Wahlvorschläge sind auf dem amtlichen Stimmzettel aufge-
druckt. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die Wähler können einem 
Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter 
dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler 
können ihre drei Stimmen auch auf verschiedene Bewerber ver-
teilen und zwar auch dann, wenn die Bewerber verschiedenen 
Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch 
dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen 
(dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags 
mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stim-
me) oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichzeitig 
höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann ent-
fallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber 
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des gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von ge-
strichenen Bewerbern).

3.2
Wahl des Bürgermeisters von Helbedündorf / Wahl des Landra-
tes / Wahl der Ortsteilbürgermeister in den Ortsteilen Keula und 
Holzthaleben

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme 
dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der auf-
gedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen.

3.3
Wahl der Ortsteilbürgermeister in den Ortsteilen Großbrüchter, 
Kleinbrüchter, Toba und Friedrichsrode

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme 
dadurch, dass sie entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel 
aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeichnen oder eine wählbare 
Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf dem Stimm-
zettel eintragen.

3.4
Wahl der Ortsteilratsmitglieder in den Ortsteilen Großbrüchter, 
Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter und Toba

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorge-
schlagenen Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung auf einen Bewerber durchgeführt. Jeder Wähler hat so viele 
Stimmen wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, das sind 4 
Stimmen in den Ortsteilen Großbrüchter, Kleinbrüchter und Toba 
sowie 6 Stimmen in den Ortsteilen Holzthaleben und Keula. Der 
gültige Wahlvorschlag ist auf dem amtlichen Stimmzettel aufge-
druckt. Die Wähler können den Wahlvorschlag unverändert durch 
entsprechende Kennzeichnung annehmen. Sie können aber 
auch Bewerber streichen und ihre Stimmen durch Hinzufügung 
wählbarer Personen vergeben, indem sie diese mit Nachnamen, 
Vornamen und Beruf oder sonst eindeutig bezeichnender Weise 
eintragen.

3.5
Wahl der Ortsteilratsmitglieder im Ortsteil Friedrichsrode

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf eine Person durchgeführt. Jeder Wähler hat so viele 
Stimmen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, das sind 4 
Stimmen. Die Wähler vergeben Ihre Stimmen dadurch, dass sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel so viele wählbare Personen mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig be-
zeichnender Weise eintragen, wie sie Stimmen haben.

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, 
kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusammen, 
dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen kön-
nen. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein 
Wähler in der Wahlzelle aufhält.

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimm-
tes Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich 
auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die 
Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle auf-
suchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit dies 
ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl 
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig über-
senden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag 26.05.2024 
bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben wer-
den.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

8. Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, dem 
27.05.2024 und ggf. am Dienstag, dem 28.05.2024, jeweils um 
09:00 Uhr bis voraussichtlich 18:00 Uhr, in denselben Wahlräu-
men fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung 
nicht beendet werden kann.

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter und für Personen, die divers oder ohne Eintrag im 
Geburtenregister sind.

10. Der Termin für ein eventuelle Stichwahl wird auf den 
09.06.2024 festgesetzt.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell
Gemeindewahlleiterin
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 Anlage 5 
 (zu § 19 Absatz 1 EuWO) 

 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Europäischen Parlament am 09.06.2024 

 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde   

die Wahlbezirke der Gemeinde Helbedündorf 

wird in der Zeit vom 
20. Tag vor der Wahl 

20.05.2024 bis 
16. Tag vor der Wahl 

24.05.2024 

während der allgemeinen Öffnungszeiten: 

Montag            von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Dienstag        von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  

                      von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Mittwoch        von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Donnerstag    von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

                      von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Freitag          von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
Ort der Einsichtnahme 

Gemeindeverwaltung Helbedündorf  Einwohnermeldeamt, Rasenweg 5, 99713 Helbedün-
dorf (nicht barrierefrei) 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den 
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, 

spätestens am 
16. Tag vor der Wahl 

24.05.2024 bis 12:00 Uhr, 

bei der Gemeindebehörde 
Dienststelle, Gebäude, Zimmer-Nr. 

Gemeindeverwaltung Helbedündorf - Einwohnermeldeamt, Rasenweg 
5, 99713 Helbedündorf 

Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

Die Gemeindeverwaltung Helbedündorf ist am 20.05.2024 (Feiertag) geschlossen. An diesem Tag besteht nur die Möglichkeit, 
die schriftlichen Einwendungen in den Briefkasten einzuwerfen.  

 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

21. Tag vor der Wahl 

19.05.2024 
eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis 

Name 

Kyffhäuserkreis 
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durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei 

Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 der Europawahl- 

ordnung bis zum 
21. Tag vor der Wahl 

19.05.2024 oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 

§ 21 Absatz 1 der Europawahlordnung bis zum 
16. Tag vor der Wahl 

24.05.2024 versäumt hat, 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 

der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
2. Tag vor der Wahl 

07.06.2024 , 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich, oder elektronisch 
beantragt werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
 
 
 
 Helbedündorf ,den 23.04.2024 
 Ort  Datum 
 Die Gemeindebehörde 
 gez. Kapell 

 
 



Der Helbebote - 11 - Nr. 4/2024

 Anlage 23 
 (zu § 41 Absatz 1 EuWO) 
 

Wahlbekanntmachung 
 
 
1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
  

Wahl zum Europäischen Parlament 
statt. 

 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
 
2.  
 
 

 Die Gemeinde ist in folgende 
Zahl 
5 Wahlbezirke eingeteilt: 

 

 Wahlbe-
zirk Nr. Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 

(Straße, Hausnummer, Zimmer) 
 0001 Großbrüchter Gemeindeschenke, Ernst-Thälmann-Str. 11 
 0002 Holzthaleben Bürgerhaus, Rasenweg 5 
 0003 Keula/Friedrichsrode  
 0004 Kleinbrüchter Dorfgemeinschaftshaus, Anger 12 
 0005 Toba Kegelbahn, Clara-Zetkin-Str. 2 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 19.05.2024 
 zugestellt worden sind,  
 sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
 Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 09.06.2024 
 um 

15.00  
Uhr in 

Ort, Datum und Raum 

Stadtverwaltung Ebeleben, Rathausstr. 2, Ebele-
ben 

zusammen. 

 
 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-

nis er eingetragen ist. 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt. 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils 
die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvor-
schlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
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In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 

des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises 
 

oder 
 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

 
 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 

Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
 Helbedündorf , den 23.04.2024 
 Ort  Datum 

 Die Gemeindebehörde 
  

 
gez. Kapell 
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Amtliche Bekanntmachung

Planverfahren zur Aufhebung des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes „Windpark Keula“ der 
Gemeinde Helbedündorf

hier: Bekanntmachung der Genehmigung gemäß 
§ 10 BauGB

Im Ergebnis des gesetzlich durchgeführten Planverfahrens zur 
Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Windpark 
Keula“ der Gemeinde Helbedündorf hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Helbedündorf in seiner Sitzung am 28.11.2023 den 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst.

Die erforderlichen Plan- und Verfahrensunterlagen wurden dem 
Landratsamt Kyffhäuserkreis am 30.01.2024 (Posteingangsbe-
stätigung vom 30.01.2024), vollständig seit dem 20.02.2024 zur 
Genehmigung vorgelegt.

Gemäß Bescheid mit Schreiben vom: 26.02.2024 Az: III.2.2-
621.41-02400051/6 wurde die Aufhebung des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes „Windpark Keula“ der Gemeinde Helbe-
dündorf seitens des Landratsamtes Kyffhäuserkreis mit Neben-
bestimmungen genehmigt.

Der Nachweis zur Erfüllung der Nebenbestimmungen wurde 
dem Landratsamt Kyffhäuserkreis am 26.03.2024 vorgelegt. Die-
se Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.

Damit tritt der o.a. Bauleitplan gemäß § 10 (3) BauGB und § 
21 (2) und (3) ThürKO i.V.m. § 2 (3) ThürBekVO außer Kraft. 
Jedermann kann die Planunterlagen und die Begründung dazu 
ab diesem Tag an nachfolgender Stelle einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen:

Ort: im Bauamt
der Gemeindeverwaltung Helbedündorf,
Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf

Tag: Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

Gemäß § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der verbindlichen 
und der vorbereitenden Bauleitplanung und nach § 214 (3) Satz 
2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges gemäß 
§ 215 (1) BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
von einem Jahr seit Bekanntmachung der Aufhebung des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes „Windpark Keula“ der Gemeinde 
Helbedündorf schriftlich gegenüber der Gemeinde Helbedündorf 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Feh-
ler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch den o.a. Bauleitplan und über das Erlöschen von etwaigen 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die in der Thüringer Kommu-nalordnung (ThürKO) 
in der.z.Z. gültigen Fassung enthalten sind oder aufgrund der 
ThürKO erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die 
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 21 (4) 
Satz 1 ThürKO). Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach § 21 
(4) Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 

Bekanntmachung:  
Sitzung des Wahlausschusses
Am Dienstag, dem 28.05.2024, findet um 17:00 Uhr im Bürger-
haus Holzthaleben, Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf die Sit-
zung des Wahlausschusses Helbedündorf statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Ergebnisses der Wahl des Bürgermeisters von 
Helbedündorf, des Gemeinderats Helbedündorf, der Ortsteil-
bürgermeister der Ortsteile Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, 
Kleinbrüchter, Toba und Friedrichsrode sowie der Ortsteilräte der 
Ortsteile Großbrüchter, Holzthaleben, Keula, Kleinbrüchter, Toba 
und Friedrichsrode am 26.05.2024

Die Sitzung ist öffentlich.

Helbedündorf, den 23.04.2024
gez. Kapell, Gemeindewahlleiterin

Beschlussfassungen anlässlich der  
32. Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Helbedündorf am 04.04.2024

Öffentlicher Teil:

Beschluss-Nr. 299/32/2024:
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbedündorf bestätigt die Auf-
nahme von Johannes Voitl in die Freiwillige Feuerwehr Toba.

Beschluss-Nr. 300/32/2024:
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbedündorf bestätigt Frau 
Anja Eckstädt für eine weitere Wahlperiode als Schiedsfrau für 
die Schiedstelle der Gemeinde Helbedündorf.

Beschluss-Nr. 301/32/2024:
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbedündorf beschließt die 
Vergabe „Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz in 
Toba“ an die Firma Spielart, Laucha (Thüringen) zu einem Ange-
botspreis von 13.702,85 Euro (Brutto).

Beschluss-Nr. 302/32/2024:
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbedündorf beschließt die 
Vergabe für „Elektroarbeiten Mehrzweckcampus“ im Modell-
projekt „CO2 neutraler Mehrzweckcampus“ an die Firma Elektro 
Hausmann, Leinefelde zu einem Angebotspreis von 123.394,08 
Euro (Brutto).

Beschluss-Nr. 303/32/2024:
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbedündorf beschließt die 
Vergabe „Außenanlagen“ im Projekt „Innensanierung Turnhal-
le Keula“ an die Firma Holger Hornung Gartenbau und Land-
schaftsgestaltung, Helbedündorf zu einem Angebotspreis von 
26.070,58 Euro (Brutto).

Beschluss-Nr. 304/32/2024:
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbedündorf beschließt die 
Vergabe „Sportgeräte“ im Projekt „Innensanierung Turnhalle 
Keula“ an die Firma Kübler Sport, Backnang zu einem Angebot-
spreis von 9.783,42 Euro (Brutto).

Beschluss-Nr. 305/32/2024:
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbedündorf beschließt die 
Vergabe „Feuerwehrausstattung Geräte“ an die Firma Brand-
schutztechnik Müller, Günthersleben zu einem Angebotspreis 
von 14.927,90 Euro (Brutto).

Beschluss-Nr. 306/32/2024:
Der Gemeinderat der Gemeinde Helbedündorf beschließt die 
Vergabe der Beratungsleistungen für 2024 im Förderprogramm 
„Zukunftswerkstatt Kommune - Attraktiv im Wandel“ an die Fach-
hochschule Nordhausen zu einem Angebotspreis von 27.965,00 
Euro (Brutto).
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Nächster Erscheinungstermin  
des Amtsblattes:

Freitag, den 7. Juni 2024

Redaktionsschluss: Freitag, 24. Mai 2024

Stiftung Helbedündorf
Auch in diesem Jahr hat die Stiftung Helbedündorf zur Teilnahme 
am Wettbewerb „Lebendiges Dorf 2024“ aufgerufen. Alle Ortstei-
le haben sich beworben.

Folgende Projekte sind eingereicht worden:

OT Holzthaleben: Weiterer Ausbau des Spielplatzes

OT Kleinbrüchter: Errichtung eines Willkommensschildes auf 
dem Anger

OT Toba: Bau einer Rundbank um die Linde an der 
Bushaltestelle

OT Großbrüchter: Verschönerung der Wände, Beleuchtung und 
Umgestaltung des Unterstandes im Schenks-
garten

OT Keula: Ausstattung des grünen Klassenzimmers so-
wie Anlegen einer Kräuterspirale

OT Friedrichsrode: Luftige Erinnerungen: Erneuerung unserer 
Seidentücher zum Kunstmarkt

Bis zum 31.10.2024 ist nun Zeit, die Projekte umzusetzen.

Wir hoffen dabei auf eine große Beteiligung der Bürger im Sinne 
einer Verschönerung unserer Ortsteile.

Veröffentlichung der Bodenrichtwerte
Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Freistaates 
Thüringen haben zum Stichtag 01.01.2024 auf Grundlage der 
Kaufpreissammlung flächendeckend Bodenrichtwerte ermittelt 
und veröffentlicht.

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bo-
dens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines ab-
gegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren 
Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der 
Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im We-
sentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er 
ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines 
Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bo-
denrichtwertgrundstück).

Mit dem „Bodenrichtwertinformationssystem Thürin-
gen (BORIS-TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter 
www.bodenrichtwerte-th.de im Internet kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Jedermann kann von den Geschäftsstellen der Gutach-
terausschüsse für Grundstückswerte Auskunft über die Boden-
richtwerte erhalten.

Anschriften:

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Sömmerda, des Landkreises Weimarer 
Land und der kreisfreien Stadt Weimar
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Erfurt
Hohenwindenstraße 14
99086 Erfurt

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Kyffhäuserkreises und des Landkreises Nordhausen
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Artern
Alte Poststraße 10
06556 Artern

der in § 21 (4) Satz 1 ThürKO genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

gez. Steinmetz
Bürgermeister

Anlage: Übersichtsplan zum räumlichen 
Geltungsbereich des Plangebietes

Öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
„Tierheim Gehofen“
Am 03.04.2024 wurde auf der Homepage des Landkreises Kyff-
häuserkreis unter dem folgenden Pfad

https://www.kyffhaeuser.de/service-verwaltung/oeffentliche-
bekanntmachungen/

die Haushaltssatzung 2024 des Zweckverbandes „Tierheim Ge-
hofen“ öffentlich bekanntgemacht.

An der Schmücke, 04.04.2024
gez. Silvana Schäffer
Verbandsvorsitzende

Das Steueramt informiert:
Hiermit wird an die zum 15.05.2024 fälligen Grundsteuern für 
das II. Quartal sowie an die zum 01.06.2024 fälligen Friedhofsge-
bühren für den Ortsteil Toba erinnert. Sie sind unter Angabe des 
Kassenzeichens bis zum Fälligkeitstermin an die Gemeindekas-
se Helbedündorf zu zahlen.

Brückentag
Die Gemeindeverwaltung Helbedündorf

bleibt am 10.05.2024 geschlossen.
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Die Gemeinde Helbedündorf gratuliert

dem Ehepaar Walter und Regina Gries aus Keula 

zum Fest der Goldenen Hochzeit
und wünscht weiterhin

noch viele schöne gemeinsame Lebensjahre
voller Glück und Gesundheit.

Helbedündorf im Mai 2024

Veranstaltungskalender

Friedrichsrode
09.05.2024 Himmelfahrtsblues
25.05.2024 Friedrich & Wiesenhütter
15.06.2024 Kunstmarkt
Großbrüchter
15.06.2024 Volleyballturnier / Kinderfest
13.-14.07.2024 Reitturnier
08.09.2024 Tag des Denkmals
07.-09.11.2024 Körmse
07.12.2024 Weihnachtsmarkt
Holzthaleben
17.08.2024 Bergfest
Keula
04.05.2024 Frühjahrsritt
05.05.2024 Arbeitseinsatz Reitplatz
10.-11.08.2024 Reitturnier
17.08.2024 Oldtimertreffen Reiterplatz
31.08.-01.09.2024Rassekaninchenausstellung Reiterplatz
28.09.2024 Herbstritt
08.11.2024 Jahreshauptversammlung Reitverein
14.12.2024 Weihnachtsfeier Reitverein
Kleinbrüchter
20.07.2024 Dorf- & Kinderfest
18.-19.10.2024 Kirmes
30.10.2024 Halloween-Umzug
14.12.2024 Weihnachtsmarkt
Toba
04.05.2024 10 Jahre Feuerwehrverein Toba 

mit Tanz im Mai
03.08.2024 2. Bikertag in Toba
14.12.2024 Weihnachtsmarkt

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
der kreisfreien Stadt Erfurt
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 
für das Gebiet der kreisfreien Stadt Erfurt
Hohenwindenstraße 13 a
99086 Erfurt

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Gotha und des Wartburgkreises
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Gotha
Schloßberg 1
99867 Gotha

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Saale-Holzland-Kreises, des Saale-Orla-Kreises und der 
kreisfreien Stadt Jena
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Pößneck
Rosa-Luxemburg-Straße 7
07381 Pößneck

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und 
des Landkreises Sonneberg
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Saalfeld
Albrecht-Dürer-Straße 3
07318 Saalfeld

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Eichsfeld und des Unstrut-Hainich-Kreises
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Hildburghausen, des Landkreises Schmal-
kalden-Meiningen und der kreisfreien Stadt Suhl
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Schmalkalden
Hoffnung 30
98574 Schmalkalden

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet 
des Landkreises Altenburger Land, des Landkreises Greiz 
und der kreisfreien Stadt Gera
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Zeulenroda-Triebes
Heinrich-Heine-Straße 41
07937 Zeulenroda-Triebes

... zum Geburtstag

Großbrüchter
80. Geburtstag 27. Mai Johannes-Georg Petri
Holzthaleben
70. Geburtstag 04. Mai Birgit Loeck
80. Geburtstag 07. Mai Ursula Pößel
85. Geburtstag 14. Mai Wilfried Pabst
70. Geburtstag 17. Mai Doris Köhler
Kleinbrüchter
80. Geburtstag 21. Mai Rosemarie Seidenstricker
Toba
70. Geburtstag 07. Mai Wera Schwendel

Auch allen nicht genannten Geburtstagskindern des Monats Mai 
übermitteln wir auf diesem Wege die herzlichsten Glückwünsche.

Die Gemeinde Helbedündorf gratuliert

noch viele schöne gemeinsame Lebensjahrenoch viele schöne gemeinsame Lebensjahre
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Mai-Programm 2024  
im Jugendclub Ebeleben

Ansprechpartnerinnen:
Nancy Schuder-Ludwig und Carolin Winter
Lindenstraße 29a, 99713 Ebeleben
Tel.: 036020 72213

Do., 02.05. Blätterteig-Banane kostenfrei

Mo., 06.05. Vatertag & Muttertag 3,50 €

Mo., 13.05. Flammkuchenrolle 1,50 €

Do., 16.05. Drahttiere 2,00 €

Mo., 23.05. Erdbeer-Trüffel kostenfrei

Mo., 27.05. Mosaik-Untersetzer 2,50 €

Do., 30.05. vorgezogene 
Kindertagsüberraschung! kostenfrei

Alle Programme von 15:00 - 17:30 Uhr.

Anmeldungen im JCE erhältlich!

Aktuelle VHS Kurse
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Bitte melden Sie sich rechtzeitig in den Geschäftsstellen oder den Außenstellen der VHS an!

0 36 32/ 741 262 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de

Informationen der Ortsteile

Holzthaleben

Jagdgenossenschaft „Dün-Helbetal“ 
Holzthaleben

Einladung zur Jahreshauptversammlung für das 
Jagdjahr 2023/ 2024

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft „Dün-Helbetal“ 
Holzthaleben, lädt alle Eigentümer von Grundstücken in der 
Feldflur Holzthaleben, auf denen die Jagd ausgeübt werden 
kann, zur Jahreshauptversammlung ein.

Sie findet statt, am:

Freitag, den 17. Mai 2024 um 19.00 Uhr
in der Gemeindeschenke Holzthaleben

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Bekanntgabe der Tagesordnung
2. Feststellung der satzungsgemäßen Ladung und der Be-

schlußfähigkeit
3. Tätigkeitsbericht des Jagdvorstehers
4. Vortrag der Jahresrechnung
5. Kassenprüfungsbericht
6. Entlastung des Jagdvorstandes
7. Verwendung des Jagdreinertrages
8. Bericht der Jagdpächter
9. Schlußwort

Jagdgenossen/-genossinnen, denen es nicht möglich ist, an 
der Versammlung teilzunehmen, können sich laut Satzung 
mit Vollmacht vertreten lassen.

Holzthaleben, den 31.03. 2024
Wolfgang Köhn
Jagdvorsteher

Keula
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Kirchliche Nachrichten der Gemeinden 
Holzthaleben, Keula/Kleinkeula und 
Großbrüchter/Kleinbrüchter
Monatsspruch Mai 2024
Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir 
erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich.

1. Korinther 6,12

Wir laden zu folgenden Gottesdiensten und 
Veranstaltungen ein:

Sonnabend, den 04.05.2024
um 13.30 Uhr Jubelkonfirmation in Holzthaleben
Sonntag, den 05.05.2024
um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Holzthaleben
Donnerstag, den 09.05.2024 - Christi Himmelfahrt
um 10.00 Uhr Gottesdienst an der Eiche in Volkenroda
Sonnabend, den 11.05.2024
um 10.00 Uhr Konfirmation in Holzthaleben

Termine für Veranstaltungen und Gottesdienste entnehmen Sie 
bitte von den Aushängen in den Schaukästen vor Ort!

Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen und Ehejubiläen mel-
den Sie bitte rechtzeitig in Ihrem Pfarramt an. Taufen finden im 
Regelfall im Gottesdienst am Sonntag statt.

Kontakte und Sprechzeiten:

Pfarramt Holzthaleben
Kirchberg 18, 99713 Helbedündorf, OT Holzthaleben
Tel.: 036029-82041
Fax: 036029-83293

Gemeindebüro im Pfarramt Holzthaleben:
Frau Evi Isserstedt (Verwaltung)
Dienstags von 13.00 - 17.00 Uhr
E-mail: buero-holzthaleben@

suptur-bad-frankenhausen.de
Tel.: siehe Pfarramt

Ihre Kirchengemeinden
Holzthaleben, Keula/ Kleinkeula, 

Großbrüchter/ Kleinbrüchter
wünschen allen Gemeindegliedern Gottes Segen.

Bleiben Sie behütet!

EEiinnllaadduunngg zzuumm EErrööffffnnuunnggssrriitttt

Am 04.Mai 2024 lädt der Reit- und Fahrverein Keula e.V.
alle Mitglieder, Pferdefreunde, Reiter, Pferde und Gespanne

zum diesjährigen Frühjahrsritt
„Eröffnung der Grünen Saison“

recht herzlich ein.

Eintreffen der Teilnehmer ab 09.30 Uhr
zum Frühstück auf dem Reitplatz.

Beginn des Eröffnungsrittes ca. 10.30 Uhr.

Für den Frühjahrsritt bitten wir um
eine Teilnahmegebühr von 15€ je Teilnehmer.

Darin enthalten sind Frühstück,
Mittagessen und Getränke.

anschließend gemütliches Beisammensein
im Vereinshaus auf dem Reitplatz.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Euer Reit- und Fahrverein Keula e.V.

Für eine bessere Planung bitten wir um eine kurze Rückinfo unter der
Telefonnummer 01705071984 bis zum 1. Mai 2024. Danke.

Osterfeuer mit Zaubershow in Keula
Am Ostersamstag lud der Reit- und Fahrverein Keula e.V. zum 
traditionellen Osterfeuer auf den Reitplatz ein.

Am Vormittag trafen sich ein paar fleißige Vereinsmitglieder zur 
Vorbereitung, die Rundbogenhalle wurde hergerichtet, das letzte 
Holz angenommen und das Osterfeuer aufgeschichtet.

Auch in diesem Jahr gab es wieder eine Überraschung für die 
Kinder. Um 17 Uhr gab es eine Zaubershow mit Meister Blau-
knopf. Viele Kinder waren mit ihren Eltern, Omas und Opas ge-
kommen und verfolgten aufgeregt die Zaubertricks.

Im Anschluss verteilten wir im Auftrag des Osterhasen Süßigkei-
ten und Ostereier an die kleinen und großen Gäste.

Nach kurzer Stärkung mit Getränken und Speisen vom Grill fand 
ein kleiner Fackelumzug statt und die Kinder entzündeten an-
schließend das Osterfeuer. Mit guter Stimmung und Vorfreude 
auf das Osterfest verbrachten wir einen schönen Abend!

Wir möchten uns recht herzlich beim Dienstleistungsservice 
Steffen Reinl und der AGRAR GmbH Eigenrode / Keula für die 
Unterstützung bedanken. Ein weiterer Dank geht an die fleißigen 
Vereinsmitglieder, die zum Gelingen des Osterfeuers beigetra-
gen haben!



Der Helbebote - 19 - Nr. 4/2024

Grundschulsportnachrichten
Ende des letzten Jahres führten die Kinder der 3. Klassen den 
Bewegungs- Check „Bewegte Kinder= gesündere Kinder“ durch. 
Der Check ist das Kernstück eines landesweiten Programms mit 
dem Ziel, jedes Kind in seiner motorischen Entwicklung zu unter-
stützen und einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Bewe-
gungs-, Gesundheits-, und Sportförderung zu leisten.

Zwei Mädchen waren besonders erfolgreich und erzielten ein 
Gesamtergebnis, das zu den besten im Schulamtsbereich Nord-
thüringen gehört. Im Namen des Landessportbundes und der 
Thüringer Sportjugend sind die beiden Sportlerinnen zur Talenti-
ade nach Nordhausen eingeladen.

P.H.

Herzlichen Glückwunsch Elisa und Ida!

WWaannnn?? AAmm SSaammssttaagg,, 2277..0044..22002244 uumm 1155 UUhhrr
WWoo?? GGeemmeeiinnddeehhaauuss iinn KKöörrnneerr,, DDaammmmssttrraaßßee 1111
WWaass?? EEiinn bbuunntteerr NNaacchhmmiittttaagg mmiitt lleecckkeerreemm
KKaaffffeeeettrriinnkkeenn,, eeiinneerr FFeeiieerrzzeeiitt && kkrreeaattiivveenn
SSttaattiioonneenn
MMiittbbrriinnggeenn?? TTeelllleerr,, BBeesstteecckk uunndd BBeecchheerr pprroo PPeerrssoonn
FFüürr WWeenn?? FFaammiilliieenn && JJuunngg uunndd AAlltt && JJeeddeenn

AAnnmmeelldduunnggeenn && FFrraaggeenn ggeerrnn aann::
GGeemmeeiinnddeeppääddaaggooggiinn MMeellaanniiee HHaammaannnn ((TTeell.. 00117766//4477008811228844))

KKoommmmtt ggeerrnn aauucchh ssppoonnttaann vvoorrbbeeii!!!!!!
NNäähheerree IInnffooss aauuff wwwwww.. hheellbbee--nnootttteerr..ddee

Wann? Am Samstag, 27.04.2024 um 15 Uhr
Wo? Gemeindehaus in Körner, Dammstraße 11  
Was? Ein bunter Nachmittag mit leckerem
Kaffeetrinken, einer Feierzeit & kreativen
Stationen 
Mitbringen? Teller, Besteck und Becher pro Person
Für Wen? Familien & Jung und Alt & Jeden

Anmeldungen & Fragen gern an:
Gemeindepädagogin Melanie Hamann (Tel. 0176/47081284)

       Kommt gern auch spontan vorbei!!!
 Nähere Infos auf www. helbe-notter.de

CCCCaafféé
KKKKuunntteerrbbuunnnnnnnnttttttttt

Café
Kunterbunt

Osterüberraschungen im Grundschulteil  
in Keula
Die Kinder der ersten Klasse lernten Frühlingsgedichte und tru-
gen sie in der eigenen Klasse sowie den Kindern der zweiten, 
dritten und vierten Klasse vor. Die Großen belohnten die Rezi-
tierenden mit Applaus. Anschließend bastelten alle Erstklässler 
passend zum Gedicht „Die Kätzchen“ Weidenkätzchen aus Wat-
te. Zwei Jungen brachten von zu Hause ihren selbstgebastelten 
„Hasen mit der roten Nase und einem blauen Ohr“ mit. Toll!

Ganz fleißig gestalteten die Kinder an einigen Nachmittagen in 
der vergangenen Woche ihre Osterkörbchen. Plötzlich waren 
die Körbchen verschwunden. Alle Kinder waren aufgeregt. Sie 
wussten ja nicht, dass die Erzieherinnen den Osterhasen beim 
Befüllen unterstützten. Heute war es dann endlich soweit. Die 
Osterkörbchen waren versteckt und jedes Kind suchte auf dem 
Schulhof sein eigenes Körbchen. Gewusel beim Suchen und 
glückliche Kinderaugen beim Finden.

P.H.
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Handwerkerprojekt
Im Rahmen unseres Handwerkerprojekts „Kleine Hände, große 
Zukunft“ besuchte die mittlere und große Gruppe Herrn Reinl in 
seiner Zimmerei (im letzten Amtsblatt wurde darüber berichtet).

Dort baute er zusammen mit den Kindern Nistkästen und Fleder-
mauskästen. Diese konnten wir mit in den Kindergarten nehmen 
um sie im Außenbereich der Kita anzubringen.

Tino Göttlich und Jens Beck vom Bauhof Helbedündorf unter-
stützten uns bei diesem Vorhaben und brachten die Nist- und 
Fledermauskästen am Spielhaus und an den Bäumen an.

Nun können wir gespannt beobachten ob Vögel oder Fledermäu-
se sich darin wohlfühlen.

Ostereiersuche im Kindergarten

Hurra, der Osterhase war da…

Am Mittwoch vor Ostern suchten die Kinder der Kita „Tausend-
füssler“ Holzthaleben Osterkörbchen.

Alle waren gespannt und schauten immer wieder aus dem 
Fenster, ob der Osterhase durch den Garten hoppelt und ein 
Osternest versteckt hat. Bei herrlichem Sonnenschein suchten 
wir unter Bäumen, hinter dem Spielhaus, neben der Sandkiste, 
überall hatte der Osterhase ein Körbchen mit bunten Eiern und 
Süßigkeiten versteckt.

Alle kleinen und großen Tausendfüssler freuten sich sehr.
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Einladung
Unsere Jüngsten sind jeden 1. Mittwoch im Monat von 9 bis 
10 Uhr herzlich zum Krabbeln eingeladen.

Das Team der Kita „Tausendfüssler“

Saisonstart für Solarthermie

Viele Anlagen könnten mehr leisten

Bei Heizung und Warmwasser auf Sonnenwärme setzen - 
das spart Energie. Doch viele Solarthermie-Anlagen schöp-
fen ihr volles Potenzial nicht aus, sagt die Verbraucherzen-
trale Thüringen. Die Expert:innen erklären die häufigsten 
Schwachstellen und helfen bei der Optimierung.

Probleme mit der Regelung, zu hoch eingestellte Pumpenstufen, 
eine ungünstige Ausrichtung der Kollektoren: Viele Solarwärme-
Anlagen arbeiten nicht so, wie sie sollten. „Grundsätzlich ist die 
Solarthermie eine bewährte und umweltfreundliche Technologie. 
Aber damit die Anlage optimal läuft, müssen einige Dinge beach-
tet werden“, sagt Ramona Ballod, Energiereferentin der Verbrau-
cherzentrale Thüringen.

Die Erfahrungen aus der Beratungspraxis zeigen, dass viele An-
lagen keinen Wärmemengenzähler haben. Das bedeutet, dass 
ihre Effizienz nicht überprüft werden kann. Häufig wurde auch 
kein Wartungsvertrag abgeschlossen, so dass Störungen oder 
Totalausfälle lange unbemerkt bleiben.

Anlage kostenlos prüfen lassen

„Gerade jetzt, wenn die Sonnenstunden wieder zunehmen, sollte 
die Anlage effizient laufen“, so Ramona Ballod. Die Expertin rät 
zu einer zeitnahen Prüfung der Solarthermie-Anlage, um mögli-
che Schwachstellen aufzudecken.

Die Verbraucherzentrale bietet hierfür eine spezielle Vor-Ort-
Beratung an. Dabei überprüfen die Energieberater:innen mithilfe 
von Messungen die Einstellungen und Effizienz der solarthermi-
schen Anlage. Das Beratungsangebot kann wetterbedingt vor-
aussichtlich ab Ende April genutzt werden.

Ein Termin kann unter der Telefonnummer 0800 809 802 400 
vereinbart werden. Dank einer Kooperation mit dem Thüringer 
Umweltministerium und der Thüringer Energie- und GreenTech-
Agentur (ThEGA) ist dieses Angebot in Thüringen kostenlos.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Photovoltaik

Preise haben Luft nach unten

Die Großhandelspreise für Photovoltaik-Module sind gesun-
ken. Doch die niedrigeren Preise kommen noch nicht bei 
den Privatleuten an, beklagt die Verbraucherzentrale Thü-
ringen. Sie rät: Mehrere Angebote einholen - und sich beim 
Vertragsschluss nicht unter Zeitdruck setzen lassen.

Obwohl die Einkaufspreise bei PV-Modulen für Handwerker & 
Co. niedriger sind als noch vor einigen Monaten, macht sich die-
ser Trend für Privatkunden noch nicht bemerkbar.

„Die Preise haben noch Luft nach unten. Das sollten Sie als 
Hausbesitzer im Hinterkopf behalten, wenn Sie Ihr PV-Anbieter 
zu einem schnellen Vertragsabschluss drängen will. Und anders 
als in den Vorjahren sind Bauteile wie zum Beispiel Wechsel-
richter am Markt auch nicht mehr knapp“, sagt Reiner Maschke, 
Energieberater der Verbraucherzentrale Thüringen.

Vierbeinige Spürnasen besuchten unsere 
Kita in Holzthaleben
Frau Auman, Chefin von der Diensthundestaffel der Polizei Nord-
hausen und ihr Kollege Herr Zimmermann, waren am Mittwoch, 
den 17.04.2024 zu Besuch in unserer Kita „Tausendfüssler“.

Zu Beginn erhielten die Kinder eine Einführung in den Umgang 
mit den Diensthunden. Frau Auman erklärte den Kindern, was 
beim Umgang mit Hunden zu beachten ist und wie sie sich ver-
halten sollen.

Dann ging es los. Viva, eine 5-jährige Schäferhündin, ausgebil-
det als Schutzhund, spezialisiert auf Waffen, Sprengstoff und 
Pyrotechnik zeigt ihr Können. Ruckzuck hatte sie die versteckte 
Waffe gefunden und zeigt dann auch ihre Schutzhundqualitäten. 
Frau Aumann zog sich Schutzkleidung an und spielte den Ver-
brecher. Souverän wurde sie von Viva gestellt.

Nun war Alfredo, ein 2-jähriger italienischer Trüffelhund an der 
Reihe. Er wurde ausgebildet, Handys und Datenträger zu finden. 
Auch er meisterte seine Aufgabe mit Bravour.

Pepsi, 11 Jahre und bereits im Ruhestand führte vor, was sie bei 
der Polizei gelernt hat.

Da Pepsi sich schmutzig gemacht hatte, musste sie in die Dog-
Waschanlage und als sie herauskam, hatte sie nur noch die Grö-
ße eines Chihuahu, was natürlich ein Spaß für die Kinder war. 
Die Chihuahua-Dame Nala ist 10 Jahre und gehört Frau Auman. 
Alle Kinder durften Nala streicheln.

Im Anschluss konnten alle noch Fragen stellen, welche von Frau 
Auman und Herrn Zimmermann beantwortet wurden.

Als Dankeschön gab es für jeden Hund ein Leckerli von uns.

Wir bedanken uns recht herzlich bei der Diensthundestaffel 
Nordhausen für ihren Besuch.

Cathleen Mähler
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Eine 10 kWp-Anlage ohne Speicher sollte komplett installiert 
nicht mehr als 15.000 bis 18.000 Euro kosten. „Bei Stromspei-
chern muss man aktuell mit circa 800 bis 1000 Euro pro kWh 
Speicherkapazität rechnen“, so der Experte. Für große Unsicher-
heiten beim Preis sorgen örtliche Gegebenheiten wie zerklüftete 
Dächer, aufwendiger Gerüstbau oder eine teilweise Verschat-
tung des Daches, die einen sogenannten Leistungsoptimierer 
erforderlich macht.

Kein Angebot von der Stange

Reiner Maschke rät, mehrere Angebote einzuholen und nichts zu 
überstürzen: „Nehmen Sie sich Zeit für die Planung, informieren 
Sie sich vorab gründlich und lassen Sie sich fachlich beraten.“

Bei Kostenvoranschlägen gilt: Der Fachbetrieb sollte sich zuvor 
die konkreten Gegebenheiten vor Ort angesehen haben. „Stan-
dardpakete passen nicht auf jedes Dach, deshalb muss die Pho-
tovoltaik-Anlage an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Das gilt 
für die Anzahl der Solarmodule ebenso wie für Typ und Leistung 
des Wechselrichters sowie des Batteriespeichers“, rät Energie-
experte Maschke.

Anschließend sollte geprüft werden, ob in den Kosten für Mon-
tage und Netzanschluss tatsächlich alle nötigen Bauteile und 
Arbeiten aufgeführt sind. Die Angebote sollten möglichst genau 
sein und alle Komponenten genau beschreiben.

Dabei sollte nicht nur auf den Preis geachtet werden, sondern 
vor allem auf den Umfang und die Qualität der Leistungen. Falls 
notwendig sollten beispielsweise auch die Kosten für ein Gerüst 
oder den Umbau des Zählerschranks enthalten sein.

Kurze Wege sind von Vorteil

Vorteilhaft ist es, wenn der ausführende Betrieb in der Nähe an-
gesiedelt ist und auch engen Kontakt zu Lieferanten und Herstel-
lern pflegt. „Dann haben Sie im Zweifel bei Fragen und Reklama-
tionen kurze Reaktionszeiten und können auf kulante Lösungen 
hoffen“, sagt Reiner Maschke.

Bei der Beurteilung der Angebote hilft die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale Thüringen. Ein Termin für ein persönliches 
Beratungsgespräch kann unter der Telefonnummer 0800 809 
802 400 (kostenfrei) vereinbart werden.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dank einer 
Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Lan-
desenergieagentur ThEGA sind in Thüringen auch die Vor-Ort-
Termine bei den Ratsuchenden zu Hause kostenfrei.

Anzeigenteil

Anzeigenteil

Über 5 Millionen Exemplare 
pro Woche an 3 Druckerei-
Standorten in ...

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

www.wittich.de

LOKALE INFORMATIONEN.
AM LAUFENDEN BAND.

Kennen Sie Ihr 
Herzinfarkt-Risiko?

Rund 300.000 Menschen erleiden in 
Deutschland jedes Jahr einen Herzinfarkt. 
Finden Sie heraus, ob Sie gefährdet sind.

Jetzt den Test machen:
www.herzstiftung.de/risiko
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Abschied nehmen

Menschenleben sind wie Blätter, die lautlos fallen.
Man kann sie nicht aufhalten auf ihrem Weg.

Herbert Worm

Das Vertrauen und die Freundschaft, die meinem 
lieben Mann im Leben geschenkt wurden und 

die ihren Ausdruck in der liebevollen Anteilnahme nach 
seinem Tod fanden, haben uns tief bewegt.

Besonders danken wollen wir den Kollegen vom 
Thüringen Forst, meinen Kollegen vom Pflegedienst 

Helbedündorf, der Bäckerei Eckleben für die Bewirtung 
der Trauergäste, Pfarrer Möller für die zu Herzen gehende 

Trauerrede, dem Bestattungsinstitut Ludwig 
für die würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier 

und dem Blumengeschäft Thomaflor in Mühlhausen
sowie allen Angehörigen, Freunden und Bekannten.

Dafür sage ich, auch im Namen meiner Tochter 
und Enkel Max, von Herzen Danke.

Deine Petra
Kleinbrüchter, im April 2024

    Ein Leben mag enden,
                doch die Erinnerungen

bleiben für die Ewigkeit.
Bestattungshaus Grunwald

Flachsmarkt 21
99994 Nottertal-Heilinger Höhen

OT Schlotheim

info@bestattungshaus-grunwald.de
www.bestattungshaus-grunwald.de 

Tel.: 03 60 21/9 21 25
0151/18 55 54 54 

Wir sind für Sie Tag und Nacht erreichbar.
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Abschied nehmen

FF
Nachruf

Tief bewegt von der großen und herzlichen Anteilnahme, die uns durch stillen Händedruck,
liebevoll geschriebene Worte, Blumen und Geldzuwendungen beim Abschied von

meiner geliebten Ehefrau, lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Frigga Wiesemann
geb. Schleichardt

* 16.06.1939    † 16.03.2024

entgegengebracht wurde, sagen wir herzlichen Dank.

Ein besonderer Dank gilt Pfarrer Andreas Möller für seine
tröstenden Abschiedsworte, Kantor Löwer und

dem Kirchenchor für die musikalische Umrahmung.
Danke an unsere Nachbarn, Freunde, Bekannten und der
Selbsthilfegruppe Herz & chronisch Kranke Helbedündorf,

dem Bestattungshaus Grunwald für die würdevoll,
ausgestaltete Trauerfeier, dem Agrar-Markt Schlotheim

für die Trauerfloristik und dem Schützenhaus
Holzthaleben für die Bewirtung der Trauergäste.

In stiller Trauer
Karl-Heinz Wiesemann

Ihre Kinder
Kerstin, Matthias, Gitta,

Holzthaleben, im April 2024 Jutta und Uwe und Enkelin Nia

- Bestattungshaus Grunwald -

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, 
von vielen Blättern eines,

das eine Blatt, man merkt es kaum, 
denn eines ist ja keines.

Doch dieses eine Blatt allein 
war Teil von meinem Leben,

drum wird das eine Blatt allein 
mir immer wieder fehlen. 

† 21.03.2024

Danke
Überwältigt und tief bewegt von der großen
Anteilnahme am Tode meines Mannes und Begleitung
auf seinem letzten Weg möchten wir uns bei allen
bedanken. Besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus
Thomä für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier,
dem Blumenhandel Thüflor, dem Pflegedienst
Helbedündorf, Pfarrer Heinrich, Kantor Loewer, Frau
Rita Herrmann für ihre Unterstützung und dem Team
der Gaststätte Grüne Linde.

Marga Buttgereit,
Anke Eibner, geb. Buttgereit
im Namen aller Angehörigen

Keula, im April 2024

Manfred
Buttgereit

Prof.-Berger-Str. 4
99974 MühlhauSen

☎ 0 36 01 / 8 30 30

In den eigenen Räumlichkeiten Aufbahrungen
und Trauerfeiern im kleinen Kreis.

kontakt@bestattungshaus-muehlhausen.de 
www.bestattungshaus-muehlhausen.de

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.
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Wir sind dein besonderes 5 Ster-
ne Feriendorf am Zeulenrodaer 
Meer.
Verbringe eine wundervolle AusZeit in und 
mit der Natur im Thüringer Vogtland.

Familienurlaub - Massagen - 
Yoga – Natur pur
Du suchst für dich, deine Familie, dei-
ne Partner*innen und Freunde oder für 
deine Gruppe noch nach dem richti-
gen Urlaubsziel? Entspanne und genieße 
die Tage in der Natur sowie in unseren 
traumhaften Holz100-Häusern. Lasse dich 
verwöhnen von unserem erstklassigen 
Therapeutenteam und gönne dir eine 
AusZeit am Zeulenrodaer Meer in unse-
rer MANOAH-EnergieQuelle. Wir bieten dir 
das Rundumsorglospaket: von der Früh-
stücksversorgung, ausgewählten Kultur-, 
Sport- & Freizeitangeboten bis hin zu unse-
ren hauseigenen Wellness-, Meditations- 
und Yogaangeboten – wir haben an alles 
gedacht, um deinen Urlaub zu etwas ganz 
Besonderem zu machen.

Firmenmeetings, Trainingsla-
ger, Mitarbeiterstärkung
MANOAH – Häuser am See eignen sich 
auch bestens für Unternehmen und Ver-
eine.
Gern unterbreiten wir ein individuelles 
Angebot für die Übernachtung mit Rah-
menprogramm bis hin zum kulinarischen 
Höhepunkt in unserer eigenen MANOAH-
GenussQuelle mit Platz für über 100 Perso-
nen.

E-Bike-Verleih, Saunadorf, Frei-
zeitangebote
Neben unseren komfortablen Ferienhäu-
sern direkt an der Strandwiese bieten wir 
noch viel mehr. Genieße die Abendstun-

den in unserem Saunadorf in romanti-
schen Fasssaunen oder unter freiem Him-
mel im Hot Tub. Das Zeulenrodaer Meer 
entdeckst du mit unseren hauseigenen 
Stand Up Boards und Tretbooten. Mit unse-
ren E-Bikes erkundest du die Region und 
besuchst unter anderem verschiedene 
Museen, Burgen und Kletterparks, genießt 
eine Schifffahrt auf dem größten Stausee 
Deutschlands, entführst deine Kleinen in 
faszinierende Tierparks. 
Dein Fahrzeug parkst du kostenfrei auf 
unserem hauseigenen Parkplatz. Für dein 
Elektrofahrzeug stehen zwei Ladesäulen 
mit vier Anschlüssen zur Verfügung. 
Dein Urlaub am See - tauche ab in die Na-
tur. Vergiss deinen Alltag und tanke neue 
Kraft bei uns in MANOAH - deinem 5 Sterne 
Feriendorf am Zeulenrodaer Meer.

Dein Urlaubsspezial 
15% + 5% Extrarabatt 

Bei Buchung  
ab 3 Nächten im Jahr  

2024 erhältst du 5% Extrarabatt  
zum Frühbucherpreis.

Bei
Buchung ab 

3 Nächten  

inklusive

• Frühstück 
• MANOAH SPA  

(Sauna und Hot Tub  
unbegrenzt nutzbar)
• Obstkorb und süße 

Verführung  
• 2 Flaschen Wasser
• Gutscheinheft mit 
20 unserer Aktiv- & 

Kulinarikpartner
bei Anreise
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99,
zzgl. MwSt.
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ab €199,p. P.–
4 Tage 

Halbpension Plus

Reise-Code: amta

Ihr Hotel liegt zentral im Naturpark Thüringer Wald, am 
Rand des Kneipp-Kurorts Bad Tabarz mitten im Grünen. Es 
verfügt über ein Restaurant, Bar, zwei Terrassen, Fahrrad-
verleih, Aufzug sowie einen Wellnessbereich mit Hallenbad, 
Saunen, Dampfbad, Fitnessraum und Wellnessanwendungen. 

Für Sie inklusive: 
 3 / 5 ÜbernachtungenHalbpension Plus
 Wellnessbereich mit Hallenbad* (8 x 4 m), Sprudelliege, 

Massagedüsen, Trockensauna und Bio-Sauna (lt. Aushang)
Nutzung des Fitnessraums (lt. Hotelaushang)
 WLANHotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

*MO – FR nur eingeschränkt nutzbar.

Termine & Preise in € / P. im DZ Komfort (KOM) / EZ

Saison
Anreise täglich
Nächte 3 5

Unterbringung DZ KOM EZ DZ KOM EZ

01.11. - 19.12.24 199 244 329 404

22.04. - 31.10.24 229 274 345 420

Kurtaxe: ca. 3,50 € pro Person/Nacht

Bsp. Doppelzimmer Komfort

ab €139,p. P.–
4 Tage 

All Inclusive

Reise-Code: allr

Ihr Hotel liegt am Ortsrand von Allrode und besteht aus 
mehreren Gebäuden. Es bietet ein Restaurant (Haus 1),
Bar, Biergarten, Lobby (Haus 1), Aufzug, Kegelbahnen, 
Tennisplatz und Minigolfanlage. Zwischen den beiden Häusern 
erwarten Sie u. a. ein Hallenbad und eine Sauna.
Für Sie inklusive: 
   3 / 5 / 7 ÜbernachtungenAll Inclusive
 Nutzung von Hallenbad und Sauna (lt. Hotelaushang) 
Nutzung der MinigolfanlageWLAN
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / Person im DZ Haus 1 / SUP

Saison
Anreise täglich
Nächte 3 5 7

Unterbringung H1 SUP H1 SUP H1 SUP
10.11. - 23.11.24 139 169 219 269 299 369
24.11. - 17.12.24 169 199 279 329 389 459
22.04. - 28.06.24,
03.11. - 09.11.24 189 219 299 349 409 479

29.06. - 02.11.24 199 229 329 379 459 529
H1 = Doppelzimmer Haus 1 SUP = Doppelzimmer Superior
Einzelzimmerzuschlag: 10 €/Nacht 
Kurtaxe: ca. 2 – 3 € pro Person/Nacht (saisonal)  

Hängebrücke „TitanRT“

Bsp. Doppelzimmer Haus 1

Teufelsmauer

Thüringer Wald   AKZENT Hotel „Am Burgholz“ in Bad Tabarz  

Harz   CAREA Harz Hotel Allrode  

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Bequem online buchen
www.reisenaktuell.com

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien,
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie auf 
reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 
20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung
0261- 29 35 19 636
  Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr
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HELBE-DÜN ENTSORGUNGS-GmbH
Telefon 03 60 29 / 8 12 - 0

Container 3-10 m3 
Ihr Entsorger für Privat und Gewerbe

Vermietung: Minibagger, Rüttelplatten, 
Schuttrutschen, Hubarbeitsbühne

99713 Holzthaleben · Großbrüchtersche Str. 14

Wir kaufen Ihr 
Wohnmobil & Wohnwagen!

0800-1860000 (kostenlos) 
www.ankaufwohnmobile.de

JOBS
IN IHRER REGION

WWW.HILFETELEFON.DE

43x45_BFZ_Logo_AZ_Telefonbuchverlag.indd 105.03.15 10:25 

WWW.HILFETELEFON.DE

43x45_BFZ_Logo_AZ_Telefonbuchverlag.indd 105.03.15 10:25 

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

Das Brot  
von NEBENAN. 
Das Brot 
von NEBENAN.
Ihr nächster Job  
NEBENAN.

Kostenlose  Jobsuche –  print & digital!


